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Beschlussvorschlag

Zum Bauantrag zum Neubau einer landwirtschaftlich genutzten Lagerstätte in 
Monschau-Kalterherberg, Gemarkung Kalterherberg, Flur 17, Flurstück 43, das 
gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 Abs. 2 BauGB unter dem Vorbehalt zu 
erteilen, dass die landwirtschaftliche Privilegierung in einem Zeitrahmen von 5 
Jahren nach Erteilung der Baugenehmigung seitens des Bauaufsichtsamtes 
nochmals überprüft wird. 

Sachverhalt

Der Vorhabenträger stellt einen Bauantrag zur Errichtung einer landwirtschaftlich 
genutzten Lagerstätte auf seinem im Eigentum befindlichen Grundstück 
Gemarkung Kalterherberg, Flur 17, Flurstück 43. 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Monschau ist das Grundstück als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt und gemäß Festsetzungen des Landschaftsplanes VI – 
Monschau – liegt dieses im Landschaftsschutzgebiet. Das Grundstück liegt im 
Außenbereich und Vorhaben sind somit nach § 35 BauGB zu beurteilen.  Gemäß § 
35 Abs. 1 BauGB ist im Außenbereich ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und 
es nach Nr. 1 einem landwirtschaftlichen Betrieb dient. 

Der Antragsteller ist gemäß Stellungnahmen der Landwirtschaftskammer und 
Gutachten des landwirtschaftlichen Sachverständigen Jakob Bissels privilegierter 
Nebenerwerbslandwirt im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB.  Seitens der 
Bauaufsicht und der Verwaltung bestanden Bedenken, dass tatsächlich eine 
Privilegierung im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB anzuerkennen ist, jedoch 
wurde die Privilegierung bei einem gemeinsamen Termin von der 
Landwirtschaftskammer sowie einem Vertreter der Kreisbauernschaft Aachen 
nochmals bestätigt. 

Die nach Abs. 1 privilegierten Vorhaben gehören entsprechend der Entscheidung 
des Gesetzgebers grds. in den Außenbereich und insofern haben diese ein 
gewisses Durchsetzungsvermögen gegenüber öffentlichen Belangen, wie z. B. 
Landschaftsschutz.  Die Untere Landschaftsbehörde hat hierzu im Rahmen der 
Beteiligung keine grundsätzlichen Bedenken geäußert. 

Als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung muss eine ausreichende Erschließung 
gesichert sein.  Das Vorhaben soll über die städtische Wegeparzelle Gemarkung 
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Kalterherberg, Flur 5, Flurstück 129 erschlossen werden, die in ihrem jetzigen 
Zustand für die geplante Nutzung als ausreichend betrachtet werden kann. 

Da eine dauerhafte Privilegierung seitens der Verwaltung und der 
Bauaufsichtsbehörde nach wie vor kritisch gesehen wird, Versagungsgründe nach 
derzeitiger Sachlage aber nicht vorliegen, wird verwaltungseitig vorgeschlagen, 
dass Einvernehmen unter dem Vorbehalt zu erteilen, dass die landwirtschaftliche 
Privilegierung in einem Zeitrahmen von 5 Jahren nach Erteilung der 
Baugenehmigung seitens des Bauaufsichtsamtes nochmals überprüft wird. Dieser 
Vorbehalt wird in Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde in der 
Baugenehmigung verankert.  

Finanzielle Auswirkungen

Keine

Anlage/n
1 Übersichtsplan (öffentlich)
2 Lageplan,Grundriss,Ansichten (öffentlich)
3 Betriebsbeschreibung1 (öffentlich)
4 Stellungnahmen LWK (öffentlich)
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